
Anlage 26c
zu § 75d i.Vm. § 61 Abs. 5 Satz'l KWahlO

Stadt Meckenheim

Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses
zur Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des/der 13ürgermeisters/in r)

Meckenheim, den 30.01.2014

l. Zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl des/der Bürgermeisters/in der Stadt Meckenheim am

26.01.2014 trat heute, am 30.01.2014 nach ordnungsgemäßer Einladung der Wahlausschuss zusam-

men.

Es waren erschienen:

1
Erster Beigeordneter Jung,
Holger

Vorsitzende(r)

2 Alscher, Hendrik Meckenheim Beisitze(in)

O*i-ven+lavraaek, *nits-- e*e,ltre'ebitze(td

3 Engelhardt, Rolf Meckenheim Beisitze(in)

crathr Reisitze4in)

4

5 Schiller, Reinhard Meckenheim Beisitze(in)

§€h{€ib€+{ec€-- rtct*+eisiU-'r(;rnr)-

o Sossalla, Dieter Meckenheim Beisitze(in)

7 Viehmann, Annegret Meckenheim Beisitze(in)

€dhFBebiEer(in}

Ferner waren zugezogen:
Frau Schmitz als Schriftführerin

Ort und Zeit der Sitzung sowie Tagesordnulg waren nach § 75a i. Verb. mit § 6 Abs. 2 Satz 1 der
Kommunalwahlordnung bekannt gemacht worden.

Der Wahlausschuss nahm Einsicht in die Wahlniederschriffen und in die als Anlage beigefügte Zusam-
menstellung der Ergebnisse.

Der Wahlausschuss nahm folgende rechnerische Berichtigungen in den Feststellungen der Wahlvor-
stände vör:

* fi",2, -
Er trug Bedenken vor gegen die folgenden Entscheidungen der Wahlvorstände über die Gültigkeit oder
Ungültigkeit von Stimmzettelnr)

_ fuetne -
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Stimmbezirke einschließlich des Ergebnisses der Brief-
wahl nach der als Anlage zu dieser Niederschrift beigefilgten Zusan\menstellung nach Stimmbezirken,
Briefi ahlvorständen - und Gemeindenr - (gem. Anlage 2s KWahlo) ergab folgendes Gesamtergebnis:

Kenn-
ziffer:)

.

t
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lV Nach § 46 c Abs. 1 und 2 KWahlG ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten
hat. Gibt es nur einen zugelassenen Wahlvorschlag, ist der Bewerber/die Bewerberin gewählt, wenn
sich die Mehrheit der Wähler/innen für ihn/sie entschieden hat. Erhält keiner von mehreren Bewerbern
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt, die
bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das vom Wahlleiter zu ziehende Los darüber, wer an der Stichwahl teilnimmt.

Wahlberechtigte 19346

B Wähler/innen '10056

C Ungültige Stimmen 47

D Gültige Stimmen 10009

n Mehr als die Hälfte der güttigen Stimmen sind Stimmen5005

Der Wahlausschuss stellte fest, dass der/die Bewerber/in Spilles, Bert (Wahlvorschlag Nr. 1) mit 6954
Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigihat und diese/r
damit gewählt ist.

V Der Wahlleiter verkündete das Wahlergebnis. Die Verhandlung war öffentlich. Vorstehende Verhand-
lung wurde vorgelesen, von dem Wahlleiter, Beisitzern und Beisitzerinnen sowie dem/der Schriftfüh-
rerlin genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Orl, Dalum

vorslzendeln Eßrer Beqeordneter Jung Hotger/

Bersitze(in): Alscher, Hendr k / Orli von HavEnek Anila Beis lze(in): Engethardr Rotf/ Dr kuchta, B otre

Besltze('n) Motenbecr Anhur/ Dlnketber! Josef Beisirze(ln): Sch tler Re nh.rd /Schre ber Ktaus

Besilze(rn). Soss.tta D6rer/ BersrDer n) Vehh.nn Annegrer / \^/achshurh hurt

Schrnrührerin: Fra! §.hmD

Diefenbach, Reinhard

Dr. Kuchta, Brigitte

Unzutreffendes streichen

FÜr die Abwahl des Ober-/Bürgermeisters/der Ober-/Bürgermeisterin oder des Landrates/.ier Land|älin kann dieses l\ruster inentSprechend abgewandeltea Form ven^/endel werden
Der.Wahlausschuss ist an die hierÜber gelroffenen Entscheidungen der Wahlvorslände gebunden. Die Bedenken in der Wahl-niedercchrift dienen als Unterlage für die Wahlprüfung
Kennzifier nach der Zusammensiellung der Anlage 25 KWahlO
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